
INFORMATIONEN FÜR WERKSTUDIERENDE

RECHT ODER BILLIG?



Impressum

IG Metall-Vorstand

FB Zielgruppenarbeit und Gleichstellung, 

Ressort Angestellte, IT, Studierende und 

FB Mitglieder und Erschließung 

Wilhelm-Leuschner-Straße 79

60329 Frankfurt am Main

Redaktion: Stefanie Geyer

Fotos: Titel: istockphoto.com/izusek und shutterstock.com/blurAZ; 

S. 2 istockphoto.com/SolStock; S. 6 shutterstock.com/WAYHOME 

studio; S. 9 istockphoto.com/sturti ; S. 10 istockphoto.com/anjeri; 
S. 13 istockphoto.com/Tempura ; S. 22 Frank Rumpenhorst;

S. 23 PantherMedia/P. Pelz

Gestaltung: SAFRAN WORKS, Frankfurt

Produktnummer: 18026-77605 

© Oktober 2018, IG Metall-Vorstand



Inhalt // 1

Inhaltsverzeichnis   

2  Einleitung 

4  Studierende und Werke: 
Definition und Recht

6  Lohn und Gehalt

10 Urlaub, Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld

12  Beschäftigungsdauer

13  Steuern

14  Sozialversicherung

20  BAföG und Hinzuverdienst

20  Drei auf Ihrer Seite: 

Ihre Gewerkschaft Was macht die IG Metall?  //  23

Leistungen für Mitglieder  //  24

Mehr für Mitglieder: Die ISIC-Card  //  25

Mehr vom Studium  //  25

Gut zu wissen  //  26

Wir. Die IG Metall.  //  27

Weitere Informationen  //  27

Die IG Metall & Studium – Das bringt’s!  //  28

Die Bezahlung nach Vereinbarung  //  8

Die tarifliche Eingruppierung  //  9

Kranken- und Pflegeversicherung  //  14

Kurzfristige Beschäftigung  //  16

Minijob  //  16

Werkstudentenprivileg  //  17

Reguläre Beschäftigung  //  19

Der Betriebsrat und die 

Jugend- und Auszubildendenvertretung  //  20

Was macht ein Betriebsrat?  //  21

BR, JAV und IG Metall –
starke Partner für Werkstudierende

22  Die IG Metall – 



EINLEITUNG

Als Werkstudentin oder Werkstudent 

lassen sich tiefe Einblicke in die 

betriebliche Praxis mit der Arbeit zur 

Finanzierung des Studiums verbin-

den.

Zahlenmäßig sind Werkstudierende 

dabei längst keine Exoten mehr. In 

vielen – vor allem großen – Unterneh-

men sind sie fester Bestandteil der 

Beschäftigtenstruktur. Trotzdem gilt 

für die meisten Werkstudierenden – 

im Gegensatz zu ihren fest angestell-

ten Kolleginnen und Kollegen –, dass 

sowohl ihr betrieblicher Status als 

auch das Vergütungsniveau für geleis-

tete Arbeiten uneinheitlich und oft-

mals strittig sind.

Zwar verfügen die meisten Studieren-

den noch über keine abgeschlossene 

Berufsausbildung und haben im 
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Betrieb einen anderen sozialrechtli-

chen Status. Dies rechtfertigt aber 

keine Schlechterstellung im Betrieb. 

Trotzdem gibt es für Studierende nur 

selten konzernweit, regional oder gar 

bundesweit einheitliche und vor 

allem angemessene tarifliche Rege-

lungen über Bezahlung, Arbeitszeit 

und Sonderleistungen wie Urlaubs- 

oder Weihnachtsgeld. Die vielfältigen 

Möglichkeiten bestehender Tarifver-

träge werden dabei bislang nur selten 

auf Studierende angewandt.

Insbesondere beim Entgelt ignorieren 

Unternehmen häufig die geldwerten 

Qualifikationen, Fachkenntnisse und 

Leistungen, die ihre Werkstudieren-

den mitbringen und zahlen ihnen 

deutlich weniger als ähnlich qualifi-

zierten Festangestellten.

Manche Unternehmen wehrten sich 

sogar gerichtlich gegen eine ange-

messene Behandlung von Studieren-

den. Sie argumentierten dabei, dass 

das Fehlen eines Berufsabschlusses 

bei Studierenden dazu führe, dass 

Tarifverträge auf sie nicht anwendbar 

seien. Die Gerichte folgten dieser Auf-

fassung der Unternehmen glücklicher-

weise nicht und stellten klar, dass 

auch Werkstudierende tariflich ein-

gruppiert werden müssen.

Kurz: Bei allem Wert, den die betrieb-

liche Praxis hat, darf nicht vergessen 

werden, dass die Studierenden auf 

ein faires Entgelt angewiesen sind.

Die IG Metall setzt sich daher für die 

richtige Eingruppierung aller Studie-

renden ein, um eine angemessene 

und faire Bezahlung zu gewährleisten. 

Die Rechtsprechung ist dabei auf 

ihrer Seite.

Was leistet diese Broschüre?

Mit dieser Broschüre möchten wir Sie 

über grundsätzliche und spezielle 

arbeitsrechtliche Gegebenheiten für 

Werkstudierende informieren.

Es erwarten Sie Antworten auf viele 

Fragen und Stolpersteine:

 Welche Rechte habe ich, und 

welche Leistungen stehen mir zu?

 Was bringt mir eine Bezahlung 

nach Tarif?

 Welche Sonderregeln gelten bei 

der Sozialversicherung?

 Was machen eigentlich Betriebsrat, 

IG Metall und die Jugend- und Aus-

zubildendenvertretung – und vor 

allem: Wie können sie mir helfen?
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Grundsätzlich werden Werkstudieren-

de also überall dort eingesetzt, wo 

auch fest angestellte Beschäftigte 

tätig sind – mit ähnlichen oder glei-

chen Aufgaben. Voraussetzung ist 

natürlich jeweils, dass die entspre-

chenden Qualifikationen vorhanden 

sind.

Einige Beispiele:

Eine Studentin der Informa-

tionstechnik ist im Bereich 

„LAN/WLAN-Support“ tätig. 

Hauptsächlich baut sie „Voice-over-

IP“-Netze testweise auf, bevor diese 

beim Kunden eingerichtet werden.

Ein angehender Chemiker 

jobbt als Werkstudent in der 

Personalabteilung. Er nimmt 

Post in Empfang, gibt sie in eine 

Datenbankmatrix ein und leitet sie an 

die zuständige Mitarbeiterin weiter.

Eine BWL-Studentin ist in 

das operative Geschäft des 

Vertriebszweigs eines 

großen Unternehmens eingebunden. 

Sie arbeitet weitgehend selbständig.

Ein Student der physikali-

schen Technik schreibt Pro-

gramme zur Automatisierung 

von Testvorgängen im Bereich der 

Telekommunikation.

Was genau sind eigentlich „Werkstu-

dierende“? Arbeiten sie in Werken? 

Oder an Werken? Die Antwort lautet: 

beides.

Werkstudierende sind primär Studie-

rende, die neben dem Studium und 

klassischerweise in der vorlesungs-

freien Zeit in einem Unternehmen 

(„Werk“) abhängig beschäftigt arbei-

ten – ganz gleich, ob in einem Mini-

job, Midijob, einer kurzfristigen 

Beschäftigung oder regulären studen-

tischen Beschäftigung. Anders als der 

Name vielleicht vermuten lassen 

könnte, arbeiten Werkstudierende 

nicht mit Werkverträgen (als Selbstän-

dige), sondern mit Arbeitsverträgen 

(als abhängig Beschäftigte).   

Dabei sind die Werkstudierenden 

häufig in operative Projekte einge-

bunden, die zum regulären Geschäft 

des Unternehmens gehören. Oftmals 

sind diese Projekte fachnah, was 

Werkstudierenden zusätzlich ermög-

licht, ihr an der Hochschule erlerntes 

Wissen praktisch zu erproben und zu 

vertiefen. Das ist allerdings längst 

nicht immer der Fall: Eine Werkstu-

dentin oder ein Werkstudent kann 

auch für nicht fachbezogene Tätigkei-

ten wie Aktenablage, Botengänge, 

Fließbandarbeit oder als Umzugshilfe 

angestellt sein.

STUDIERENDE UND WERKE: 
DEFINITION UND RECHT
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Werkstudierende haben die gleichen 

Rechte wie andere Beschäftigte eines 

Unternehmens. Das wird durch den 

sogenannten Gleichbehandlungs-

grundsatz im Arbeitsrecht garantiert.

Konkret heißt das: Alle regelmäßigen 

Leistungen, Rechte und Regelungen 

über Arbeitsbedingungen gelten auch 

für sie – außer es gibt einen sachli-

chen Grund für die unterschiedliche 

Behandlung.

Zu den Rechten zählen die übliche 

betriebliche Wochenarbeitszeit, bis zu 

sechs Wochen Lohnfortzahlung im 

Krankheitsfall, mindestens 4 Wochen 

Jahresurlaub und gesonderte Ver-

gütung von Nacht-/Akkord-/Mehr-

arbeit sowie der gesetzliche Mindest-

lohn (2017/18: 8,84 Euro pro Stunde1). 

Sie dürfen auch während der Arbeits-

zeit zum Betriebsrat gehen und an 

Betriebsversammlungen teilnehmen.

Anspruch auf tarifliche Leistungen 

haben grundsätzlich aber nur gewerk-

schaftlich organisierte Beschäftigte, 

im Organisationsbereich der IG Metall2 

also nur Mitglieder der IG Metall. 

Werkstudierende sind also keines-

wegs rechtlose „Billigarbeitskräfte“, 

sondern gleichberechtigte Betriebsan-

gehörige, die dem Betrieb kurzzeitig, 

aber auf Augenhöhe, aushelfen. 

Gleichzeitig sind sie die hochqualifi-

zierten Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer von morgen.

1  Bis Ende 2017 gilt allerdings in wenigen Bereichen (z. B. Zeitungszustellung, Fleischindustrie, Land- und 
Forstwirtschaft) noch ein etwas niedrigerer Mindestlohn. Der gesetzliche Mindestlohn gilt außerdem nicht 
für Jugendliche unter 18, Auszubildende im Rahmen der Berufsausbildung, Praktikanten im Pflicht- oder 
Orientierungspraktikum, ehrenamtlich Tätige oder ehemalige Langzeitarbeitslose (während der ersten 
sechs Monate ihrer Beschäftigung). 

2  Dazu zählen z. B. die Branchen Metall und Elektro, Eisen und Stahl, Textil- und Bekleidung, Holz- und 
Kunststoffverarbeitung und die zu diesen Bereichen gehörenden Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe. 

Christiane Benner, 

Zweite Vorsitzende der IG Metall: 

       Gute Arbeitsbedingungen und die Gleichbehand-

lung von Werkstudierenden sollten in jedem Unter-

nehmen eine Selbstverständlichkeit sein. Für die 

IG Metall ist dies eine Frage der Gerechtigkeit und 

Zukunftssicherung. Schließlich geht es um die 

Fachkräfte von morgen.«
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Für Unternehmen, die sich durch Tarif-

verträge gebunden haben – und das 

sind in Deutschland die meisten gro-

ßen Unternehmen und der öffentliche 

Dienst – gilt, dass sie zunächst nur 

ihren gewerkschaftlich organisierten 

Beschäftigten Leistungen nach Tarif-

vertrag gewähren müssen.

Sowohl der arbeitsrechtliche Gleich-

behandlungsgrundsatz als auch das 

LOHN UND GEHALT
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Ziel der Unternehmen, unentschlosse-

nen Beschäftigten keinen Grund für 

den Beitritt zur Gewerkschaft zu liefern, 

führen aber häufig dazu, dass alle 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 

den Regelungen des Tarifvertrags als 

„regelmäßige“ Leistungen profitieren. 

Gerichtlich einklagbar sind diese Leis-

tungen nur für Gewerkschafts- bezie-

hungsweise IG Metall-Mitglieder.

Die „regelmäßigen Leistungen und 

Regelungen“, die den Beschäftigten 

zustehen, sind diejenigen, die im 

jeweiligen Tarifvertrag mit der zustän-

digen Gewerkschaft vereinbart wurden 

– die Tarifbindung des Unternehmens 

vorausgesetzt.3 Zu diesen Regelungen 

gehören im Fall der Metall- und 

Elektroindustrie beispielsweise die 

35-Stunden-Woche, Anspruch auf 

Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Entgel-

te nach Tariftabelle sowie 30 Arbeits-

tage Jahresurlaub.

Da auch Werkstudierende Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer sind, 

gelten sämtliche Vereinbarungen des 

Tarifvertrags auch für sie. Besonders 

die Höhe des Entgelts von Werkstu-

dierenden muss der Höhe des Ent-

gelts eines vergleichbaren, fest ange-

stellten Beschäftigten entsprechen.

Falls Sie Fragen zu Ihrer Bezahlung 

haben, wenden Sie sich an den 

Betriebsrat oder die IG Metall-Ver-

trauensleute. IG Metall-Mitglieder 

können sich auch an ihre örtliche 

Geschäftsstelle wenden (Kontakt 

unter   www.igmetall.de/vor-ort ). Diese 

wird überprüfen, ob Ihr Arbeitsvertrag 

mit den gesetzlichen und tariflichen 

Bestimmungen übereinstimmt.

Es verstößt nicht nur gegen die die 

geltende Rechtsprechung der Arbeits-

gerichte und den Anstand, Werk-

studierende anders als die regulär 

Beschäftigten zu behandeln. Hinzu 

kommt: Für viele Studierende drückt 

sich dies häufig in erheblichen finan-

ziellen Einbußen aus. Im Folgenden 

werden die wesentlichen Unterschie-

de zwischen einer Bezahlung „nach 

Vereinbarung“, die leider immer noch 

für viele Werkstudierendentätigkeiten 

kennzeichnend ist, und der gebote-

nen tariflichen Eingruppierung kurz 

dargestellt.

3  Ein (nicht hinreichender) Hinweis auf die Tarifbindung eines Unternehmens ist seine Mit-
gliedschaft im Arbeitgeberverband. Erkundigen Sie sich im Zweifel bei Ihrer Gewerkschaft.

4 vgl. BAG Beschluss vom 11.11.2008, AZ.: 1 ABR 68/07

Wichtig:

Laut Bundesarbeitsgericht (BAG) müssen Arbeit-

geber in Betrieben mit Vergütungsordnung alle 

davon erfassten Arbeitnehmer bei der Einstellung 

entsprechend eingruppieren. Die Eingruppierung 

von Werkstudierenden muss dem Betriebsrat zur 

Zustimmung vorgelegt werden.4
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 Es gibt keinen Anspruch auf tarif-

liche Sonderleistungen wie etwa 

Urlaubs- oder Weihnachtsgeld. 

Gleiches gilt auch für tarifliche 

Regelungen zu Arbeitszeit und 

Urlaubsdauer.

 Die Entgelte erfahren keine auto-

matische Anpassung an Tarif-

erhöhungen. Sie bleiben so lange 

auf ihrem Anfangsniveau, bis 

sich Arbeitgeberin/Arbeitgeber 

und Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer 

auf einen neuen Vertrag einigen.

 DIE BEZAHLUNG NACH 
 VEREINBARUNG 

Wenn mit den Studierenden eine 

Bezahlung „nach Vereinbarung“ oder 

nach einem lediglich unternehmens-

weit gültigen Entgeltkatalog ausge-

handelt wurde, hat dies für die Betrof-

fenen wesentliche Nachteile gegen-

über einer Bezahlung nach Tarif:

 Die tatsächlichen Leistungen und 

Kenntnisse der Werkstudierenden 

haben kaum Einfluss auf die Höhe 

des Entgelts. Entgelte für Werkstu-

dierende sind häufig pauschal 

und/oder abhängig von der 

Semesterzahl und Einsatzhäufig-

keit. Selten wird zusätzlich eine 

angemessene Leistungsprämie 

gezahlt.

 Das Entgelt ist regelmäßig nied-

riger als das von vergleichbar 

qualifizierten und produktiven 

Festangestellten. 

 Die Vereinbarung beziehungswei-

se der Entgeltkatalog sind un-

verbindlicher und können jederzeit 

mit beiderseitigem Einverständnis 

modifiziert oder für ungültig erklärt 

werden.
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 DIE TARIFLICHE 
 EINGRUPPIERUNG 

Eine wichtige Komponente bei der 

Bezahlung nach Tarif ist die soge-

nannte Eingruppierung. Durch die 

tarifliche Eingruppierung wird den 

Fähigkeiten und Qualifikationen 

ebenso wie den Leistungen und 

Belastungen der Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer durch ein ange-

messenes Entgelt Rechnung getragen.

Stellt die tarifliche Eingruppierung 

alleine noch keine Garantie für ein 

hohes Entgelt dar, so gibt es einige 

handfeste Vorteile gegenüber der 

„freien Vereinbarung“:

 Bezahlung, die der speziellen 

Tätigkeit am Arbeitsplatz und den 

individuellen Leistungen/Fertigkei-

ten sowie der Erfahrung entspricht

 Bezahlung nach dem Grundsatz 

„Gleiches Geld für gleiche Arbeit“

 dauerhaft gültige und verbindliche 

Ansprüche auf Entgelte und Leis-

tungen nach Tarif

 verbindlicher Anspruch auf tarif-

liche Sonderleistungen und 

Regelungen wie zum Beispiel zum 

Urlaub und zur Arbeitszeit

 automatische Entgelterhöhung 

nach jeder Tarifrunde

 Der Betriebsrat überprüft die von 

der Betriebsleitung vorgesehene 

Tarifgruppe anhand der Stellenbe-

schreibung. Erst nach seiner 

Zustimmung wird der Arbeitsver-

trag gültig.

Gerichtlich einklagbar sind die 

genannten Vorteile nur für gewerk-

schaftlich organisierte Mitglieder, 

zum Beispiel der IG Metall.
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nach Tarif. Trotzdem gibt es viele 

Fälle, in denen Werkstudierende nur 

den gesetzlichen Mindesturlaub oder 

sogar keinen Urlaub erhalten.

Eine Mitgliedschaft in der IG Metall 

lohnt sich also schon während des 

Studiums. Der volle Urlaubsanspruch 

gilt frühestens nach sechsmonatiger 

Beschäftigung, das heißt, dass Be-

schäftigte erst nach Ablauf dieser Frist 

30 Tage Urlaub am Stück nehmen 

dürfen. In dieser Zeit gilt ein Urlaubs-

anspruch von 1/12 des Jahresurlaubs 

pro Beschäftigungsmonat. Dies 

entspricht bei einer Fünf-Tage-Woche 

2,5 freien Arbeitstagen im Monat. Ist 

man dagegen nur tageweise beschäf-

tigt, also zum Beispiel montags und 

donnerstags, so ist folgende Faust-

formel zur Berechnung des Urlaubsan-

spruchs hilfreich:

Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer in Deutschland – also auch 

Werkstudierende – haben einen 

gesetzlichen Urlaubsanspruch von 

mindestens 24 Werktagen im Jahr. 

Die IG Metall hat mit den Unterneh-

men der Metall- und Elektroindus-

trie einen tariflichen Jahresurlaub 

von 30 Arbeitstagen ausgehan-

delt.5 

Dieser gilt zwar grundsätz-

lich nur für Mitglieder der 

IG Metall, meistens 

gewähren die Unter-

nehmen aber auch 

Nicht-Gewerk-

schaftsmitglie-

dern einen 

Jahresurlaub 

URLAUB, URLAUBS- UND 
WEIHNACHTSGELD
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Das x steht für die Anzahl der Tage, 

an denen die Werkstudentin oder der 

Werkstudent regelmäßig arbeitet. Bei 

zwei Arbeitstagen pro Woche ergibt 

sich demnach ein Urlaubsanspruch 

von einem Arbeitstag pro Monat. Wie 

viele Stunden jeweils an einem 

Arbeitstag gearbeitet werden, spielt 

dabei keine Rolle.

Ob die freien Tage allerdings während 

der Beschäftigungsdauer eingelöst 

werden können, ist meist eine Frage 

der Verhandlung mit den Vorgesetzten 

und/oder der Personalabteilung. Häu-

fig findet bei kurzfristiger Beschäfti-

gung (siehe Seite 16) ein finanzieller 

Ausgleich für die Urlaubstage statt, 

oder aber die Beschäftigung endet 

früher.

Einen gesetzlichen Anspruch auf 

Urlaubs- oder Weihnachtsgeld 

(Sonderzahlungen) gibt es nicht. Die 

IG Metall hat dies aber in der Regel 

tariflich vereinbart. Das zusätzliche 

Urlaubsgeld wird üblicherweise auf 

der Grundlage der Anzahl der tatsäch-

lich zustehenden Urlaubstage und 

einem festgelegten Prozentsatz (in 

der Regel 50 Prozent) vom durch-

schnittlichen Monatsbrutto der betref-

fenden Arbeitstage berechnet. Je 

mehr Urlaubstage man hat, desto 

höher fällt also auch das zusätzliche 

Urlaubsgeld aus.

Das tarifliche Weihnachtsgeld ist in 

den meisten Tarifverträgen an die 

Dauer der Betriebszugehörigkeit 

sowie an bestimmte Stichtage gebun-

den. Um überhaupt Weihnachtsgeld 

beziehen zu können, muss am 

1. Dezember eines Jahres ein unge-

kündigtes und seit mindestens sechs 

Monaten bestehendes Arbeitsverhält-

nis bei dem betreffenden Unterneh-

men vorliegen. Je nach Dauer der 

Betriebszugehörigkeit wird das Weih-

nachtsgeld mit einem gestaffelt stei-

genden Prozentsatz6 auf das durch-

schnittliche Monatsbrutto der letzten 

drei Arbeitsmonate vor Bezug des 

Weihnachtsgelds berechnet. In den 

meisten Betrieben wird dieses zusam-

men mit der Novembervergütung aus-

bezahlt.

5  Werktage sind die Tage Montag bis Samstag (außer Feiertage). Arbeitstage sind i. d. R. 
die Tage Montag bis Freitag (außer Feiertage). Der gesetzliche Urlaubsanspruch beträgt 
demnach insgesamt vier Wochen, der tarifliche dagegen sechs Wochen.

6  Die Abstufung geht von 25 Prozent (mindestens sechs Monate Betriebszugehörigkeit) 
bis 55 Prozent (mindestens 36 Monate Betriebszugehörigkeit).
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weiter ohne Sachgrund beschäftigt, 

so gilt das Arbeitsverhältnis als auf 

unbestimmte Zeit geschlossen. 

Es besteht dann ein unbefristetes 

Arbeitsverhältnis.

Ein Zeitvertrag mit Sachgrund darf 

zum einen länger als zwei Jahre dau-

ern; zum anderen kann ein Arbeitge-

ber mehrere befristete Verträge mit 

jeweils unterschiedlichen Sachgrün-

den hintereinander mit den Beschäf-

tigten abschließen.

In der Regel ist das Arbeitsverhältnis 

von Werkstudierenden befristet. Die 

Dauer wird vorab vereinbart und im 

Arbeitsvertrag verankert. Nach Ablauf 

der Befristung kann der Vertrag im 

beiderseitigen Einvernehmen verlän-

gert werden. Laut Teilzeit- und Befris-

tungsgesetz darf eine Befristung ohne 

Sachgrund in der Regel maximal zwei 

Jahre dauern. Innerhalb dieses Zeit-

raums kann der befristete Vertrag drei 

Mal verlängert werden. Wird der oder 

die Werkstudierende darüber hinaus 

BESCHÄFTIGUNGSDAUER

7  Vollzeitbeschäftigung bedeutet hier eine regelmäßige 
Wochenarbeitszeit von mehr als 20 Stunden.

Vorsicht:

Bei langer Vollzeitbeschäftigung7  – mehr als 

26 Wochen oder 182 Kalendertage im Jahr – verlieren 

Studierende ihren sozialrechtlichen Studierenden-

Status (siehe Seite 17 f). Sie gelten dann als „hauptbe-

rufliche“ Beschäftigte. Dies kann empfindlich hohe 

Nachforderungen der Kranken-, Pflege- und Arbeitslo-

senversicherung zur Folge haben.

Das befristete Arbeitsverhältnis endet mit Ablauf der 

vereinbarten Zeit. Eine Kündigung und damit vorzeitige 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist nur dann mög-

lich, wenn dies einzelvertraglich vereinbart ist oder der 

geltende Tarifvertrag diese Möglichkeit vorsieht. Grund-

sätzlich gelten dann die gesetzlichen Kündigungsfris-

ten, sofern keine abweichende Vereinbarung besteht.
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Wer lohnabhängig beschäftigt wird, 

muss durch den Arbeitgeber beim 

Finanzamt angemeldet werden. Dies 

erfolgt elektronisch (über ELStAM 

beziehungsweise die elektronische 

Lohnsteuerkarte). Sie müssen Ihrem 

Arbeitgeber nur noch einmalig Ihr 

Geburtsdatum und Ihre steuerliche 

Identifikationsnummer mitteilen und 

angeben, ob es sich um ein Haupt- 

oder um ein Nebenarbeitsverhältnis 

handelt.

Der Arbeitgeber führt die Einkommen-

steuer selbständig an das Finanzamt 

ab und zahlt Ihnen nur den Rest 

des Lohns aus (Lohnsteuerein-

zug). Zum Jahresende – spä-

testens bis zum 28. Februar 

des Folgejahres – muss 

Ihnen der Arbeitgeber 

eine (elektronische) 

Bescheinigung über 

die Höhe der gezahl-

ten Steuern aus-

händigen.

Steuern

Wie für alle anderen Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer gilt auch für 

Studierende ein Grundfreibetrag von 

8.820 Euro (Stand: 2017, erhöht sich in 

der Regel jährlich). Dazu kommt eine 

Werbungskostenpauschale für Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer in 

Höhe von 1.000 Euro jährlich. Wer 

höhere Werbungskosten hat, kann 

den Freibetrag erhöhen, muss die 

Werbungskosten aber genau nachwei-

sen. Zu den Werbungskosten zählen 

unter anderem Ausgaben für berufli-

che Haftpflicht-, Sach- und Rechts-

schutzversicherungen. Hinzu kommen 

weitere Freibeträge, zum Beispiel für 

Kinder.

Überschreitet Ihr jährliches Einkom-

men die Freibetragsgrenze voraus-

sichtlich nicht, findet in der Regel 

kein automatischer Lohnsteuereinzug 

statt. Ausnahmen sind auf kurze Zeit 

befristete Jobs, in denen Sie ein hohes 

monatliches Einkommen erzielen. 

Hier sollten Sie vorher beim Finanz-

amt klären, ob bei Nachweis der 

Befristung des Jobs der Einzug verhin-

dert werden kann, zum Beispiel durch 

eine Eintragung auf der Lohnsteuer-

karte. Führt der Arbeitgeber dennoch 

Lohnsteuer ab, kann diese im nächs-

ten Jahr über den Lohnsteuerjahres-

ausgleich zurückverlangt werden.

STEUERN 
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 KRANKEN- UND 
 PFLEGEVERSICHERUNG 

Generell gilt: Studierende (an staat-

lich anerkannten, inländischen Hoch-

schulen) müssen krankenversichert 

sein – auch wenn sie nicht nebenher 

jobben. Zu Beginn des Studiums wird 

der Versicherungsstatus sogar von der 

Hochschule ausdrücklich abgefragt. 

Mit der Krankenversicherung verbun-

den ist automatisch auch die Pflege-

versicherung. 

Achtung:

Wer für die Dauer des 

Studiums vom Arbeitgeber beurlaubt 

ist, aber weiterhin als angestellt gilt 

und auch weiter Gehalt bekommt, 

muss daraus wie vor dem Studium 

Beiträge zur Kranken- und Pflege-

versicherung zahlen.

Viele Studierende nutzen die Möglich-

keit, kostenlos bei einem Elternteil 

oder dem eigenen Ehegatten mitver-

sichert zu werden (Familienversiche-

rung). Das geht aber nur, wenn der 

Elternteil oder Ehegatte gesetzlich 

krankenversichert ist. Bei der privaten 

Krankenversicherung gibt es keine 

kostenfreie Familienversicherung. 

Ein häufig diskutiertes Thema, das 

immer wieder Unklarheiten mit sich 

bringt, ist die Frage nach der Sozial-

versicherungspflicht beschäftigter 

Studierender. Gelten für sie die übli-

chen Regelungen wie für Studierende 

ohne Job? Oder gelten die Regelungen 

wie für normale Beschäftigte? Oder 

gelten für sie die Sonderregelungen 

nach dem sogenannten Werkstuden-

tenprivileg? Hier kommt es auf die Art 

und Dauer der Beschäftigung im Ein-

zelfall an. Häufig machen dabei auch 

die Personalabteilungen Fehler, wes-

halb hier die wesentlichen Regelun-

gen kurz vorgestellt werden.

Für die Sozialversicherung ist wichtig, 

dass die beschäftigten Studierenden 

regelmäßig eine aktuelle Immatrikula-

tionsbescheinigung einer anerkann-

ten Hochschule des In- oder Auslan-

des bei ihrem Arbeitgeber abgeben. 

Dieser leitet sie an die Krankenkasse 

weiter. Nur wer immatrikuliert ist, sich 

nicht im Urlaubssemester befindet 

und die Abschlussprüfung noch nicht 

hinter sich hat, kann zumeist von 

Sonderregelungen für Werkstudieren-

de in der Sozialversicherung profitie-

ren.     

SOZIALVERSICHERUNG
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Im Fall der gesetzlichen Krankenversi-

cherung muss der oder die Studieren-

de keinen eigenen Beitrag zahlen. 

Allerdings gibt es hier klare Grenzen. 

Wer bei einem Elternteil mitversichert 

ist, kann dies während der Ausbil-

dung in der Regel höchstens bis zum 

25. Geburtstag bleiben. Die Familien-

versicherung über die Eltern kann 

über das 25. Lebensjahr hinaus um 

weitere zwölf Monate verlängert wer-

den, wenn die Schul- oder Berufsaus-

bildung (dazu zählt auch das Studi-

um) durch folgende Dienste unterbro-

chen oder verzögert wird: 

 freiwilliger Wehrdienst 

 Freiwilligendienst nach dem Bun-

desfreiwilligendienstgesetz, dem 

Jugendfreiwilligendienstegesetz 

oder einem vergleichbaren aner-

kannten Freiwilligendienst 

 Tätigkeit als Entwicklungshelfer

Für die Familienversicherung bei der 

eigenen Ehepartnerin oder dem eige-

nen Ehepartner gibt es keine Alters-

grenze.

Wer familienversichert ist, egal, ob 

über den Ehepartner oder die Eltern, 

darf 2017 regelmäßig nicht mehr als 

425 Euro im Monat an eigenem Ein-

kommen haben; Beschäftigte in einem 

Minijob dürfen höchstens 450 Euro 

monatlich verdienen. Alle Einkünfte 

(brutto) werden zusammengerechnet, 

und davon wird gegebenenfalls 

nur die Werbungskostenpauschale 

(1.000 Euro im Jahr/83,33 Euro im 

Monat) abgezogen. Kindergeld, Eltern-

geld, Mutterschaftsgeld, BAföG oder 

Unterhaltszahlungen der Eltern zäh-

len hier nicht als Einkommen. Bei 

schwankenden Einkünften wird ein 

Jahresdurchschnitt errechnet. 

Studierende, die nicht (mehr) kosten-

los familienversichert sein können, 

müssen sich selbst pflichtversichern. 

Dafür bieten alle gesetzlichen Kran-

kenkassen einheitlich für 66,33 Euro 

im Monat (Stand: Juli 2017) eine recht 

günstige studentische Krankenversi-

cherung an. Dazu müssen noch Zusat-

zbeiträge gezahlt werden, die von 

Kasse zu Kasse unterschiedlich sind 

und 2017 im Durchschnitt bei 7,14 Euro 

im Monat liegen. Hinzu kommt der 

Beitrag zur Pflegeversicherung. Er 

beträgt 2017 einheitlich 16,25 Euro 

beziehungsweise 16,87 Euro für kinder-

lose Studierende ab 23 Jahren. 
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 KURZFRISTIGE 
 BESCHÄFTIGUNG 

Wenn der Job der Studierenden von 

vornherein auf nicht mehr als drei 

Monate beziehungsweise 70 Arbeits-

tage – ab 2019: zwei Monate bezie-

hungsweise 50 Arbeitstage – im 

Kalenderjahr befristet ist, dann ist 

diese Beschäftigung versicherungsfrei. 

Die Höhe des Verdienstes ist dabei 

irrelevant. Es müssen für solche Jobs 

also keine Beiträge zur Renten-, Kran-

ken-, Pflege- und Arbeitslosenversi-

cherung abgeführt werden. Denn der 

Job gilt als sogenannte kurzfristige 

geringfügige Beschäftigung. Diese 

liegt aber nicht vor, wenn schon von 

vornherein klar ist, dass sich die kurz-

fristigen Jobs wiederholen werden, 

also über mehrere Jahre hinweg aus-

geübt werden sollen. Gleiches gilt, 

wenn zuvor ein Freiwilligendienst 

abgeleistet wurde oder das Studium 

direkt abgeschlossen ist.

 MINIJOB 

Studierende, die nicht mehr als 450 Euro 

im Monat verdienen, üben einen 

sogenannten Minijob aus. Wegen die-

ses Jobs brauchen sie dann keine Bei-

träge in die Arbeitslosen-, Kranken- 

Allerdings gilt diese studentische 

gesetzliche Kranken- und Pflegeversi-

cherung nur für Studierende, die noch 

nicht das 14. Fachsemester oder das 

30. Lebensjahr erreicht haben.8 Wer 

diese Grenze überschreitet, kann eine 

freiwillige Krankenversicherung bei 

einer gesetzlichen Krankenkasse 

abschließen oder sich privat versi-

chern. Ausnahmsweise (familiäre und 

persönliche Gründe) kann aber die 

studentische Kranken- und Pflegever-

sicherung nach Einzelfallprüfung ver-

längert werden.

Wenn Studierende (unter 30 Jahren 

beziehungsweise mit weniger als 

14 Fachsemestern) einen Job aufneh-

men, dann kommt es auf die Art, 

Dauer, zeitliche Gestaltung und Be-

zahlung ihrer Beschäftigung an, ob 

die recht günstige studentische 

Kranken- und Pflegeversicherung 

(weiter) für sie gilt oder nicht und ob 

sie noch weitere Abgaben zu anderen 

Sozialversicherungszweigen zahlen 

müssen.

Sozialversicherung 

8  Fachsemester aus unterschiedlichen Studien-
richtungen werden nicht zusammengerechnet.
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 WERKSTUDENTENPRIVILEG 

Für beschäftigte Studierende, die 

weder einen kurzfristigen Job noch 

einen Minijob haben, kann bei der 

Sozialversicherung das sogenannte 

Werkstudentenprivileg gelten. 

Dann bleibt der Job in der Kranken-, 

Pflege- und Arbeitslosenversicherung 

versicherungsfrei. In der Rentenversi-

cherung fallen aber wie für alle ande-

ren Beschäftigten die regulären Bei-

träge an. Es werden also 9,35 Prozent 

vom Lohn (Stand: 2017) für die Ren-

tenkasse abgezogen. Die restlichen 

9,35 Prozent zahlt der Arbeitgeber. 

Damit erwerben die Betroffenen aber 

auch die vollen Ansprüche gegenüber 

der gesetzlichen Rentenversicherung 

(siehe Seite 16, „Minijob“).

Ansprüche gegenüber der Arbeits-

losenversicherung können Studieren-

de, für die das Werkstudentenprivileg 

gilt, allerdings nicht geltend machen. 

Sie erhalten also durch die Beschäf-

tigung keinen Anspruch auf Arbeits-

losengeld. Und bei einer längeren 

Krankheit endet die Entgeltfortzahlung 

nach längstens sechs Wochen. 

Ein Anspruch auf Krankengeld von 

der Krankenkasse – wie für andere 

Beschäftigte – besteht nicht.

und Pflegeversicherung einzuzahlen. 

Allerdings werden sie rentenversiche-

rungspflichtig. Das bedeutet: Mini-

jobbende in Gewerbebetrieben müs-

sen dann 3,7 Prozent ihres Lohns – 

bei einem 450-Euro-Job wären 

das 16,65 Euro im Monat 

(Stand: 2017) – an die Ren-

tenkasse abführen. Die restli-

chen 15 Prozent des derzeitigen Ren-

tenversicherungsbeitrags zahlt der 

Arbeitgeber. 

Allerdings können sich Studierende 

mit Minijob auf Antrag beim Arbeit-

geber von der Rentenversicherungs-

pflicht befreien lassen. Dann sparen 

sie zwar ihren geringen monatlichen 

Rentenbeitrag, sie verlieren damit 

aber auch den Versicherungsschutz 

der gesetzlichen Rentenversicherung. 

Dazu gehört nicht nur, dass sie über 

den Minijob geringfügige Ansprüche 

auf Altersrenten erwerben können; 

sie können durch die eigene Zahlung 

von Rentenbeiträgen auch Ansprüche 

auf Rehabilitation, Erwerbsminde-

rungsrenten und die Förderung von 

Riester-Renten bekommen, und die 

Zeit des Minijobs zählt dann als ren-

tenversicherungspflichtige Beschäfti-

gungszeit. Das kann zum Beispiel 

helfen, um früher in Rente gehen zu 

können.      

Sozialversicherung
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tionen der Sozialversicherung vom 

23. November 2016 heißt. 

26-Wochen-Grenze: Mehr als 

20 Wochenstunden dürfen also allen-

falls in den Semesterferien bezie-

hungsweise abends, nachts oder am 

Wochenende gearbeitet werden. Aber 

auch hier gibt es eine Grenze: Derarti-

ge Beschäftigungen dürfen sich im 

Laufe eines Beschäftigungsjahres nicht 

über mehr als 26 Wochen (182 Tage) 

hinziehen. Wenn ein Student im Laufe 

eines Jahres (nicht Kalenderjahr, son-

dern Beschäftigungsjahr, zurückge-

rechnet vom voraussichtlichen Ende 

der Beschäftigung) über 26 Wochen 

(182 Kalendertage) mit einer wöchent-

lichen Arbeitszeit von mehr als 

20 Stunden beschäftigt ist, gehört er 

vom Erscheinungsbild her zu den 

Arbeitnehmern. Die Sonderregelung 

für Werkstudierende in der Sozialver-

sicherung gilt dann nicht mehr. Bei 

den Beschäftigungen werden alle Jobs 

angerechnet, die zusammen mehr als 

20 Stunden in der Woche umfassen – 

egal, ob sie in den Semesterferien 

oder in der Vorlesungszeit stattfinden.   

Die Krankenkasse entscheidet darü-

ber, ob das Werkstudentenprivileg gilt 

oder nicht.

20-Stunden-Regel: Das Werkstuden-

tenprivileg gilt in der Regel nur für 

Studierende, die während der Vorle-

sungszeit nicht mehr als 20 Stunden 

in der Woche abhängig beschäftigt 

sind. Die Höhe des Arbeitsentgelts ist 

dabei ohne Bedeutung. Nur bei 

höchstens 20 Arbeitsstunden pro 

Woche im Semester gehen die Sozial-

versicherungsträger davon aus, dass 

die Studierenden ihre Zeit und Arbeits-

kraft überwiegend für das Studium 

und nicht nur für den Job in Anspruch 

nehmen und somit „von ihrem Erschei-

nungsbild her keine Arbeitnehmer, 

sondern Studenten sind“, wie es in der 

„Versicherungsrechtlichen Beurteilung 

von beschäftigten Studenten und 

Praktikanten“9 der Spitzenorganisa-

Sozialversicherung 

Ausnahmen: In Ausnahmefällen kann 

die 20-Stunden-Grenze allerdings überschritten 

werden. Das gilt, wenn Studierende

 in den Semesterferien tätig sind oder

 überwiegend während der Abend- und Nacht-

stunden oder am Wochenende tätig sind. 

Dann muss aber nachgewiesen werden, dass 

die Zeit und Arbeitskraft überwiegend durch 

das Studium in Anspruch genommen wird. 

Bitte informieren Sie sich direkt bei Ihrer 

Krankenkasse.

9   In diesem 48-seitigen Rundschreiben sind Einzelheiten und Beispiele zur versicherungsrecht-
lichen Einstufung von beschäftigten Studenten und Praktikanten aufgeführt. Im Internet findet 
sich das Schreiben zum Beispiel unter  www.drv-bund.de  @ Infos für Experten @ Arbeitgeber 
& Steuerberater @ Summa Summarum @ Rundschreiben @ Rundschreiben des Jahres 2016 
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 REGULÄRE BESCHÄFTIGUNG 

Beschäftigte Studierende, für die 

nicht die oben in 6.2 bis 6.4 genann-

ten (Sonder-)Regelungen für Werkstu-

dierende, Minijobbende und kurzfris-

tig Beschäftigte gelten, zählen für die 

Sozialkassen zu den regulären Arbeit-

nehmern. Sie müssen dann wie alle 

anderen regulär Beschäftigten auch 

Beiträge für die Renten-, Kranken-, 

Pflege- und Arbeitslosenversicherung 

bezahlen. Dafür genießen sie dann 

aber auch den vollen Schutz in diesen 

Versicherungssystemen.

Regulär Beschäftigte, die einen so-

genannten Midijob (mit einem monat-

lichen Verdienst zwischen 450,01 

und 850 Euro) ausüben, profitieren 

von der Gleitzonenregelung. Der 

Arbeitnehmeranteil zur Sozialver-

sicherung ist dann niedriger als 

bei einem Job, mit dem mehr als 

850 Euro im Monat verdient werden. 

In folgenden Fällen kommt die weit-

gehende Versicherungsfreiheit 

als Werkstudentin oder Werkstudent 

nicht (mehr) in Betracht:

 Bei einem Urlaubssemester (Aus-

nahme: Es wird ein vorgeschriebe-

nes Praktikum während des 

Urlaubssemesters absolviert.) 

 nach dem Ende der Hochschulaus-

bildung – genauer: mit Ablauf des 

Monats, in dem Studierende vom 

Gesamtergebnis ihrer Prüfungsleis-

tung offiziell schriftlich unterrichtet 

wurden

 bei einem Promotionsstudium

 wenn es sich lediglich um eine 

Weiterbildung oder Spezialisierung 

nach einer abgeschlossenen Hoch-

schulausbildung handelt

 Bei einer Studienzeit von mehr als 

25 Fachsemestern (Ausnahme: 

Die Studierenden können nachwei-

sen, dass bei ihnen weiterhin das 

Studium im Vordergrund steht.)

 in der Übergangszeit zwischen Bache-

lor- zum Masterstudium (sofern der 

Übergang nicht lückenlos ist)

 bei einem Teilzeitstudium, wenn das 

Studium weniger als die Hälfte der 

Zeit eines Vollzeitstudiums ausmacht

Sozialversicherung

Tipp: Lassen Sie sich für den späte-

ren Berufseinstieg ein Arbeitszeug-

nis ausstellen. Als Mitglied können 

Sie es von der örtlichen IG Metall 

prüfen lassen.
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Sollte es während Ihrer Tätigkeit als 

Werkstudentin oder Werkstudent zu 

Problemen kommen, so steht Ihnen in 

jedem Fall der Betriebsrat zur Seite. 

Dieser vertritt die Interessen aller 

Beschäftigten eines Betriebs gegen-

über der Unternehmensleitung.

Der Betriebsrat muss im Übrigen auch 

Neueinstellungen von Werkstudieren-

den zustimmen und prüft bei dieser 

Gelegenheit die Konformität des 

Arbeitsvertrags mit den gesetzlichen 

und tariflichen Bestimmungen. Außer-

dem kann der Betriebsrat bei der 

Stellensuche sowohl während des 

Studiums als auch nach dem Ab-

schluss behilflich sein.

Generell haben auch Werkstudieren-

de das aktive und passive Wahlrecht 

bei Betriebsratswahlen. Zusätzlich 

gibt es in vielen Unternehmen eine 

Jugend- und Auszubildendenver-

tretung (JAV). Dieses Gremium vertritt 

die Interessen der Auszubildenden 

und der jungen Beschäftigten bis 

25 Jahre. 

Studierende, die BAföG erhalten, 

können zusätzlich jeden Monat 

450 Euro brutto anrechnungsfrei 

hinzuverdienen, ansonsten wird die 

Förderung gekürzt. Für Studierende 

mit Kindern und Verheiratete gelten 

höhere Einkommensfreibeträge. 

Wenn Sie nicht regelmäßig arbeiten, 

BAFÖG UND HINZUVERDIENST

DREI AUF IHRER SEITE: 
BR, JAV UND IG METALL – STARKE 
PARTNER FÜR WERKSTUDIERENDE

 DER BETRIEBSRAT UND DIE JUGEND- UND AUSZUBILDENDENVERTRETUNG 

werden 5.400 Euro im Bewilligungs-

zeitraum von zwölf Monaten nicht auf 

das BAföG angerechnet.

Einzelheiten zum BAföG finden Sie 

unter 

 www.jugend.dgb.de/studium  

oder unter 

 www.www.bafög.de .
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 WAS MACHT EIN BETRIEBSRAT? 

Der Betriebsrat

 verhandelt die Betriebsvereinbarungen über Ihre 

Arbeitsbedingungen: zum Beispiel die Umsetzung der 

Eingruppierung, die Gestaltung der Arbeitszeiten wie 

Beginn, Ende, Pausen und Gleitzeitregelungen, die 

Urlaubsgrundsätze wie Betriebsferien oder den Arbeits- 

und Gesundheitsschutz.

 hat sowohl Informationsansprüche als auch echte 

Mitbestimmungsrechte, zum Beispiel bei personellen 

Maßnahmen wie Einstellungen, Eingruppierung, 

Versetzungen oder Kündigungen und ein Initiativrecht 

bei Maßnahmen zur Weiterbildung.

 wird von den Beschäftigten gewählt. Sie dürfen ihn 

jederzeit während der Arbeitszeit aufsuchen, ohne 

Angabe von Gründen. 

 arbeitet eng mit der Gewerkschaft zusammen.

 kontrolliert und überwacht die Einhaltung der tariflichen, 

gesetzlichen und betrieblichen Bestimmungen und Ver-

einbarungen.

 beantragt Maßnahmen, die die Beschäftigten schützen, 

unter anderem im Gesundheits-, Arbeits- und Umwelt-

schutz.

 bestimmt mit, zum Beispiel bei Sozialeinrichtungen und 

Regelungen zur Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben.

 führt regelmäßig Betriebs- und/oder Abteilungsversamm-

lungen durch.

 stellt Informationen für alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter bereit.

 kümmert sich um Vorschläge der Belegschaft und deren 

Durchsetzung gegenüber der Unternehmensleitung.

 hat Anregungen der JAV entgegenzunehmen.

Rund 53.000 Betriebsräte 

sind Mitglied der IG Metall – 

71 Prozent aller Betriebs-

räte in den Branchen der 

IG Metall.
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Organisationsgrad im Betrieb vorzu-

beugen. Ein hoher Organisationsgrad 

ist aber gerade notwendig, um die 

Interessen aller Beschäftigten wir-

kungsvoll durchsetzen zu können.

Die IG Metall bietet auch Werkstudie-

renden Rat und Hilfestellung in allen 

Fragen zum Arbeitsverhältnis. Mit-

glieder können beispielsweise ihren 

Arbeitsvertrag in der örtlichen Ge-

schäftsstelle prüfen lassen, bevor sie 

ihn unterschreiben und sich natürlich 

bei Fragen, zum Beispiel zur Tarifbin-

dung oder Eingruppierung, kompetent 

beraten lassen.

Sollte es zu einem arbeitsrechtlichen 

Prozess kommen, können IG Metall-

Mitglieder bei einem Verfahren vor 

dem Arbeitsgericht Rechtsschutz in 

Anspruch nehmen.

Dual Studierende zahlen einen Mit-

gliedsbeitrag von einem Prozent ihrer 

monatlichen Bruttovergütung. Studie-

rende zahlen 2,05 Euro im Monat.10 

Die IG Metall 

handelt mit den 

Arbeitgeberver-

bänden in regel-

mäßigen Tarif-

runden neben Entgelten, Sonderzah-

lungen, Kündigungsfristen, Arbeitsbe-

dingungen und Arbeitszeiten auch 

alle anderen Rahmenbedingungen für 

die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer aus. Sie sind in der Metall- 

und Elektroindustrie, in der Eisen- und 

Stahlindustrie, im Metallhandwerk, in 

der Textil- und Bekleidungsindustrie, 

im Textilreinigungsgewerbe, in der 

Holz- und Kunststoffindustrie sowie in 

der Informations- und Kommunikati-

onstechnologie und in den IT-Dienst-

leistungen gültig.

Die Bedingungen gelten grundsätzlich 

nur für Gewerkschaftsmitglieder, wer-

den von den Unternehmen aber meis-

tens auf alle Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer angewendet, um so 

einem höheren gewerkschaftlichen 

DIE IG METALL – IHRE GEWERKSCHAFT

10  soweit sie nicht durch ein Beschäftigungsverhältnis regelmäßig hinzuverdienen

  Darüber hinaus vergibt die gewerkschaftsnahe 

Hans-Böckler-Stiftung Stipendien und bietet ein 

umfangreiches Seminarprogramm für gewerkschaftlich 

und gesellschaftlich engagierte Studierende. Weitere 

Informationen dazu unter  www.boeckler.de .
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 WAS MACHT DIE IG METALL? 

 verhandelt die Tarifverträge mit den Arbeitgeber-

verbänden, zum Beispiel Tarifverträge über Ihr 

Einkommen, die Arbeitszeit und die Höhe des Urlaubs-

anspruchs sowie des zusätzlichen Urlaubsgelds.

 Beispiel Urlaub: 

laut Gesetz 24 Tage, bezogen auf Montag bis Samstag, 

also vier Wochen; laut Tarifvertrag der IG Metall, zum 

Beispiel in der Metall- und Elektroindustrie, 30 Tage, 

bezogen auf Montag bis Freitag, also sechs Wochen

 führt die Tarifbewegungen in den Betrieben. Anders als 

der Betriebsrat als Organ der Betriebsverfassung darf sie 

zu Streiks aufrufen.

 berät und qualifiziert Betriebsräte und unterstützt sie in 

Konflikten und Verhandlungen mit dem Arbeitgeber.

 pflegt überbetriebliche Netzwerke für den fachlichen und 

branchenweiten Austausch der Betriebsräte.

 organisiert die Solidarität unter den Betrieben und Beleg-

schaften der Geschäftsstelle.

 spricht in Entscheidungs- und Beratungsgremien der 

Landes- und Bundespolitik für die Beschäftigten ihrer 

Branchen (zum Beispiel der Metall- und Elektroindustrie, 

der ITK-Branche oder des Handwerks).

 begleitet und berät Studierende im Studium, Job und 

beim Übergang ins Berufsleben.

Wer Mitglied ist, kann 

mitbestimmen.
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 LEISTUNGEN FÜR MITGLIEDER 

Es lohnt sich schon während des Studiums, 

Mitglied der IG Metall zu sein. 

Die Leistungen der IG Metall 

für Studierende im Überblick:

1  kostenfreie Seminare zu 

Berufseinstieg, Zeitmanagement 

und politischen Themen

2  Tipps und Beratung bei den 

Themen Studienfinanzierung, 

Praktikum, Nebenjob, Einstiegs-

gehalt und Tarifbindung,

3Rechtsschutz in arbeits- und sozialrechtlichen 

Fällen auch bei Prüfungsstreitigkeiten, wenn 

die erfolgreiche Fortsetzung oder Beendigung des 

Studiums von der Prüfung abhängt 

4 Prüfung von 

 Arbeits- und 

Praktikumsverträgen 

sowie -zeugnissen

6  kostenfreie International Student Identity 

Card (ISIC)

7   Die „Schnittstelle“ (das Infoblatt für Stu-

dierende) liefert Interessantes und Wissens-

wertes. Sie liegt im März und September der 

metallzeitung bei.

8  die Möglichkeit, sich in der IG Metall 

zu engagieren

5  Freizeitunfall-

versicherung* – 

auch gültig im 

Auslandssemester

* nach 12-monatiger Mitgliedschaft gem. § 26 der Satzung
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 MEHR FÜR MITGLIEDER: DIE ISIC-CARD 

 MEHR VOM STUDIUM 

Die ISIC-Card spart Stress und schont den Geldbeutel.

Denn die ISIC-Card – die International Student Identity Card – 

ist der weltweit akzeptierte Nachweis des Schüler/innen-, 

Auszubildenden- und Studierendenstatus. Sie bekommen 

dadurch Zugang zu exklusiven Rabatten und Vergünstigun-

gen. Und das Beste daran: Der Ausweis ist ab Ausstellung 

jeweils ein Jahr gültig und für Mitglieder der IG Metall 

kostenfrei erhältlich.

Alle Vorteile auf einen Blick

 internationaler Nachweis für den Schüler/innen-, 

Auszubildenden-/Studierendenstatus

 viele exklusive Rabatte und Vergünstigungen für 

Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und 

Studierende (Unterkünfte, Carsharing, Sprachkurse, 

Onlineshops, Auslandsreisen, Museen u. v. m.)

Weitere Infos unter  www.igmetall.de/isic 

Im Studium kommen wichtige Zusatzqualifikationen häufig zu kurz. Wir bieten 

spezielle Seminare für Studierende, um inhaltlich über den Tellerrand hinaus-

zuschauen, sich ganz praktisch auf die künftige Berufstätigkeit vorzubereiten 

und das Studium besser bewältigen zu können. Dazu gehören auch Trainings 

zu Lernstrategien und Exkursionen in Betriebe.

FÜR (DUAL) STUDIERENDE 2017

BILDUNGSPROGRAMM

Bildungsprogramm für (dual) Studierende

Die Broschüre fasst Seminarangebote, Exkursionen 

und Trainings speziell für (dual) Studierende zu-

sammen. Sie erscheint jährlich neu.
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Praktika im Ingenieur- und 

Informatikstudium

Die Broschüre enthält viele 

Tipps und Antworten auf 

rechtliche Fragen wie etwa: 

„Wann gilt der Mindestlohn?“ 

„Wie ist mein arbeitsrecht-

licher Status?“ Zudem liefert 

sie wertvolle Einblicke in das 

spätere Berufsfeld. 

Einstiegsgehälter für 

Absolventinnen und Absolventen

Das Faltblatt informiert kurz 

und prägnant rund um die Einstiegs-

gehälter nach dem Studium.

Ratgeber Arbeitsvertrag

Was darf, was soll und was muss 

in Arbeitsverträgen stehen? 

Unser Ratgeber Arbeitsvertrag 

bietet kompaktes Basiswissen 

und klärt vertragsrechtliche und 

gesetzliche Fragen.

 GUT ZU WISSEN 

„Die Schnittstelle“, unser 

Infoblatt für Studierende, 

liegt pünktlich zum Semes-

terbeginn der metallzeitung 

bei. Die aktuelle Ausgabe 

zum Download gibt es hier:

 hochschulinformationsbuero.

de/schnittstelle 

Perspektive Tarifvertrag 

Gemeinsam für gute Arbeit 

Die Broschüre beschreibt 

anschaulich die Vorteile von 

Tarifverträgen, was sie regeln 

und wie sie entstehen. 

 Sie eignet sich für alle, die 

sich noch nicht umfassend 

mit der Thematik beschäftigt 

haben.

Berufseinstieg
Die ersten Tage im Unternehmen

Informationen der IG Metall für Studium und Beruf

Alternativer BAföG-Bericht 
IG Metall-Position zur Bundestagswahl

IG Metall vs. Studiengebühren 
Baden-Württemberg will kassieren

Digitale Werkstudierende
Interview mit Mylittlejob 

So
m

m
er

se
m

es
te

r 2
01

7

INFORMATIONEN DER IG METALL

FÜR DIE METALL- UND ELEKTROINDUSTRIE

EINSTIEGSGEHÄLTER FÜR

ABSOLVENT/INNEN 2017/18

EINSTIEGSGEHÄLTER FÜR
ABSOLVENT/INNEN 2018 / 19

    INFORMATIONEN DER IG METALL
FÜR DIE METALL- UND ELEKTROINDUSTRIE

1

Perspektive Tarifvertrag 
Gemeinsam für gute Arbeit

Ratgeber 
Arbeitsvertrag
Was darf, was soll und was muss 

in Arbeitsverträgen stehen?

A R B E I T S -  U N D  S OZ I A L R EC H T
F Ü R  D I E

P R A X I S

Sie wollen mehr erfahren? Wir haben weiterführende Informa-

tionen für Studierende. Einfach bei der IG Metall vor Ort nach-

fragen oder online unter  www.hochschulinformationsbuero.de 
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 WIR. DIE IG METALL. 

EINE GEWERKSCHAFT STELLT SICH VOR.

Sie möchten gerne mehr über die IG Metall wissen?

Unser Infopaket »Wir. Die IG Metall.« bietet aus-

führliche Informationen darüber, wofür wir stehen, 

was wir erreicht haben und welche Leistungen 

Mitgliedern zustehen. Bestellen Sie kostenfrei unter: 

 www.igmetall.de/wir-stellen-uns-vor 

Über 50.000 Studierende sind Mitglied in 

der IG Metall. Insgesamt hat die IG Metall über 

2,2 Millionen Mitglieder.

 WEITERE INFORMATIONEN 

Lokale Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, 

weiterführendes Material sowie nützliche Links und 

Tipps unter

 www.hochschulinformationsbuero.de 

studierende@igmetall.de 
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 DIE IG METALL & STUDIUM – DAS BRINGT'S! 

Geschäftsstelle mit speziellen 

Angeboten  für Studierende

Hochschulinfomationsbüro 

(hib),  Campus Office, 

Students at Work (s@w)  oder 

Kooperationsstelle

Die IG Metall – Ihre Gewerkschaft

 Kontakt unter

 www. igmetall.de/vor-ort 
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